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Auf die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Ute Apfelbeck und Genossen 
vom 13. Juni 1989, Nr. 3946/J, betreffend Auszahlung der Familienbeihilfe 
bei befristeter Berufstätigkeit der Kinder in der. Zeit zwischen Reife~ , 

.\ prüfung und Eintritt in den Präsenzdienst, beehre ich mich folgendes 
mitzuteilen: 

Mit der gesetzlichen Be~timmung des § 5 Abs. 1 des Familienlastenaus­
gleichsgeset~es 1967 (FLAG) hat der Gesetzgeber die generelle Regelung 
geschaffen, daß eigene Einkünfte eines Kindes, welches das 18. Lebensjahr 
vollendet hat, ab der im Gesetz festgelegten Höhe einen Anspruch auf Fa~ 

milienbeihilfe ausschließen. Die maßgebliche Einkunftsgrenze wurde in den 
. letzten Jahren mehrmals angehoben und beträgt ab 1. Jänner 1989 S 3.500. 

I 

Um zu verhindern, daß eine Ferialtätigkeit der Schüler und Studenten zu 
. . 

.·einer kurzfristigen Un~erbrechung des Anspruches auf Familienbeihilfe 
führt, wird in § 5 Abs. 1 1it. d des FLAG1967 bestimmt, daß Bezüge, die 

, ein in Schulausbildung befindliches Kind aus einer au~sch1ieß1ich während 

," .. 

der Schulferien ausgeübten Beschäftigung bezieht, bei der Ermittlung der 
Einkünfte des Kindes außer Betracht bleiben. Unter "Schulferien" sind nur 
die Zeiträume des Schuljahres (Studienjahres) zu verstehen, die nach den 
einschlägigen' Schul gesetzen als Ferien vorgesehen sind. Bezüglich der 

. . . . 

Zeit zwischen Ablegung der Reifeprüfung und Beginn des Hochschulstudiums 
wurde. im Auslegungswege in Abschnitt 05.01 Z. 8 der Durchführungsricht­
linien zum FLAG verfügt, daß bei Kindern, die nach der Matura mit einem 
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Hochschulstudium beginnen, als maßgebende Ferien die Hochschulferien an­
zusehen sind~ Dadurch wird erreicht, daß für Kinder, die ohne Unter­
brechung längerfristig in Berufsausbildung stehen, auch eine vorüber­
gehende Beschäftigung vor Beginn des Hochschulstudiums nicht zum Verlust 

. des Anspruches auf die Familienbeihilfe führt. 

Diese Regelung ist für Kinder, die nach der Ablegung der Matura zum fol­
genden Herbsttermin den Präsenz- oder Zivildienst ableisten, nicht an-

. wendbar . Wi e der "erw~'l t,ungsgeri chtshof in sei nem Erkenntni s vom 
9. Juli 1978, Zl·. 941/77, ausführt, befindet sich ein Kind während der 
Ableistung des Präsenz- oder Zivildienstes nämlich auch dann nicht im 
Sinne des genannten Gesetzes in Berufsausbildung, wenn das Kind in dieser 
Zeit an der Hochschule inskribiert ist. Das bedeutet, daß der Anspruch 
auf Familienbeihilfe jedenfalls wegfällt, sobald das Kind während der 
Zeit der Ablei~tung des Präsenz- oder Zivildienstes das 19. Lebensjahr 
vollendet. In diesem Fall besteht somit im Gegensatz zu einem Kind, 
Welches, nächdem es maturiert hat, sofort mit dem Hochschulstudium be­
ginnt, kein durchlaufender Anspruch auf Familienbeihilfe. 

Ich halte daher eine gesetzliche.Änderung im Sinne der Anfrage sachlich 
nicht gerechtfertigt. 
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